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MÖ lichkeiten innerkirchlicher Demokratisierung
Synodalisierung

Zu einem Projekt der Katholisch-Theologischen Graz

ihrer esC. hat die IC immer wieder gesellschaftliche Organisa-
tionsformen und Herrschaftsstrukturen für ihre eigene Sozlalgestalt uc  ar
gemacht Wie 1eSs auch Horizont des emokratischen Zeitalters geschehen
kann, ist SEe1 langem eın heifß und kontrovers diskutiertes TIhema. Die atho-
lisch-Theologische der Universität Graz hat sich gemeinsam einem
mehrjährigen Forschungsprojekt intensiv und zugleic. mıt den e1n-
schlägigen Fragen beschäftigt. er berichtet der Grazer Moraltheologe,
der verantwortlicher Stelle dieses Fakultätsprojekt betreut hat (Redaktion)

„Theologie ım kulturellen Dialog” benstform gewandelt. aher ist nicht
verwunderlich, da{fßs die pannungen

Wir befinden den westlichen zwischen Alltagswelt und kirchlicher
Industrienationen eiıner demokrati- UTtOr1ta VO:  a vielen deutlicher als
schen Kul aher ieg nahe

halb Abwehrmechanismen wecken.
früher empfunden werden und des-

agen, welche Position die IC ZUTLC
emokratue überhaupt einnımmt, da Mit Rücksicht darauf hat die Grazer
sS1e Ja jahrhundertelang einer 5Sym- Theologische Maı 1995

muıtbiose mıiıt der Monarchie gelebt und einen Forschungsschwerpunkt
sich erst unter 1US XIL der emokraue dem Ihema „Demokratische und 5
geöffnet hat Der hrist ist zugleic. nodale Strukturen der rche  44 be-
Staatsbürger und 1€e€' der IChe,
simul CIVIS et 1SUaNus Somuit ebt

schlossen. Zielsetzung War die DPrü-
fung, ob und WI1e eine Ergänzung des

psychisch Zzwel verschiedenen Wel- hierarchischen Prinzıps durch synodal-
ten, der demokratischen Gesellschaft emokratische emente möglich und
und der hierarchisch strukturierten notwendig SOWI1E sinnvoll
IC muıt der Forderung ach reli- und geboten sSel. Damııt tellte sich die
g1ösem Gehorsam und eiıner epens- rage ach den Grenzen der Demokra-

ach kirchlichen Grundsätzen tisierbarkei ESs gıng arum, ob und
1mM Alltag. welche Ergänzungen der Kirchenver-
Im autfe der Jahrzehnte se1t dem fassung einer besseren Kommuni-
Zweıten Weltkrieg en sich die kation und Partızıpation der Gläubi-
De:  uster und Verhaltensweisen gCnh und des Klerus eitragen könnten,

„nicht als ob ihrer VO'  > Christusdeutschsprachigen Raum, speziell
euts und Österreich, nachhal- gegebenen Verfassung etwas fehle,
1g VO!  - einem tiefsitzenden Autori- sondern weil 61e b tiefer erkannt, bes-
tarısmus Z.Uu einer emokratischen Le- SC Erscheinung gebrac und ze1t-
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Möglichkeiten inner kirchlicher Demokratisierung 
und Synodalisierung 
Zu einem Projekt der Katholisch-Theologischen Fakultät Graz 

In ihrer Geschichte hat die Kirche immer wieder gesellschaftliche Organisa­
tionsformen und Herrschaftsstrukturen für ihre eigene Sozialgestalt fruchtbar 
gemacht. Wie dies auch im Horizont des demokratischen Zeitalters geschehen 
kann, ist sei langem ein heiß und kontrovers diskutiertes Thema. Die Katho­
lisch-Theologische Fakultät der Universität Graz hat sich gemeinsam in einem 
mehrjährigen Forschungsprojekt intensiv und konkret zugleich mit den ein­
schlägigen Fragen beschäftigt. Darüber berichtet der Grazer Moraltheologe, 
der an verantwortlicher Stelle dieses Fakultätsprojekt betreut hat. (Redaktion) 

1. "Theologie im kulturellen Dialog" 

Wir befinden uns in den westlichen 
Industrienationen in einer demokrati­
schen Kultur. Daher liegt es nahe zu 
fragen, welche Position die Kirche zur 
Demokratie überhaupt einnimmt, da 
sie ja jahrhundertelang in einer Sym­
biose mit der Monarchie gelebt und 
sich erst unter Pius XII. der Demokratie 
geöffnet hat. Der Christ ist zugleich 
Staatsbürger und Glied der Kirche, 
simul civis et Christianus. Somit lebt er 
psychisch in zwei verschiedenen Wel­
ten, in der demokratischen Gesellschaft 
und in der hierarchisch strukturierten 
Kirche mit der Forderung nach reli­
giösem Gehorsam und einer Lebens­
führung nach kirchlichen Grundsätzen 
im Alltag. 
Im Laufe der Jahrzehnte seit dem 
Zweiten Weltkrieg haben sich die 
Denkmuster und Verhaltensweisen im 
deutschsprachigen Raum, speziell in 
Deutschland und Österreich, nachhal­
tig von einem tiefsitzenden Autori­
tarismus zu einer demokratischen Le-

bensform gewandelt. Daher ist es nicht 
verwunderlich, daß die Spannungen 
zwischen Alltagswelt und kirchlicher 
Autorität von vielen deutlicher als 
früher empfunden werden und des­
halb Abwehrmechanismen wecken. 
Mit Rücksicht darauf hat die Grazer 
Theologische Fakultät am 23. Mai 1995 
einen Forschungsschwerpunkt mit 
dem Thema "Demokratische und sy­
nodale Strukturen in der Kirche" be­
schlossen. Zielsetzung war die Prü­
fung, ob und wie eine Ergänzung des 
hierarchischen Prinzips durch synodal­
demokratische Elemente möglich und 
notwendig sowie kirchlich sinnvoll 
und geboten sei. Damit stellte sich die 
Frage nach den Grenzen der Demokra­
tisierbarkeit. Es ging darum, ob und 
welche Ergänzungen der Kirchenver­
fassung zu einer besseren Kommuni­
kation und Partizipation der Gläubi­
gen und des Klerus beitragen könnten, 
"nicht als ob in ihrer von Christus 
gegebenen Verfassung etwas fehle, 
sondern weil sie so tiefer erkannt, bes­
ser zur Erscheinung gebracht und zeit-
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gemäßer gestaltet werden kann  4 (GS seine Berater und nicht seine Behörde;
Art Die ılfe, welche dıe Kirche (010)4) Objekt der Ausübung der ar-
der eutigen Welt erfährt). Miıt der keit sSind auDens- und Sittensachen,
Durchführung wurde eine KOommıssı- Objekt des Jurisdiktionsprimates Sind

betraut. S1ie organısierte Te1 Sym- sämtliche Angelegenheiten der Organi-
posien, das erste Miıtte November 1996 satıon. Der einzelne Bischof ist Z W ar
unter dem Thema „Demokratie der nicht 1mM gleichen Sinne wl1ıe der aps
IC IC der Demokratie”, unfehlbar,* wohl aber ist er subsidiäres
das zweiıte gleichfalls Miıtte November Subjekt (Iräger der kirchlichen Lehr-
des folgenden res ZU IThema befugnis, und ach Maßgabe des KI1r-
„Konzilien, Synoden, KRäte Demo- chenrechts ıst Subjekt der Urganisa-
kratische Prozesse den Kirchen?“ tionsgewalt für selinen Amtssprengel.
und das letzte wiederum ım November „Demokratisierung“ kann hier logi-
1998 ZUT rage „Bischofsfindung scherweise LIUT und Vorteld
Bischofsprofil. Mitbestimmung der ansetzen, also bei der möglichst um-
Ortskirche?“! Das Oornhnaben einer kom- fassenden Entscheidungsvorbereitung.
mentierenden und klassifizierenden Man kann VO  5 „Demokratisie-
Bibliographie ist als Ergänzung den 44  rung auch VO  5 „Mitverantwortung
Trel aufeinander folgenden Symposien der Kirche“ sprechen: „Teilhabe er
konzipiert worden. Trob gesagt, sSoll- Gläubigen der Sendung der IC
ten die TrTelze. ach dem Kon- edeute nicht Demokratisierung der
711 mıt Schwerpunkt 1 eutschspra- rche wohl aber edeute 5 Miıt-
chigen Raum durchgemustert werden. verantwortung aller Christgläubigen,

wobei arum geht, diese Mitverant-
W'  r auch entsprechend instıitu-

Kirche un iınnerkirchliche tionalisieren. Das Vatikanum hat hier
„Demokratisierung” bereits entsprechende öglichkeiten

vorgesehen Zur NTISCNEI-
Bei der päpstlichen Unfehlbarkei und dungsvorbereitung gehören Informati-

und Kommunikation. Der NISCNEUN-beim Jurisdiktionsprimat lassen sich
der Jräger und die aterie untersche!i- ungsträger ist dafür verantwortlich,
den: Subjekt der Unfehlbarkei und des da{fs die richtigen Informationen
Jurisdiktionsprimates ist der aps als erhält und da{fs se1Ine Mitarbeiter die

Informationen rechter Weise selek-Amtsinhaber seiner Person, nicht

Maxımilıan Liebmann Hg.) 1NM( der Demokratie emokrate der Kirche (Theologie
kulturellen Dialog, hg. Theologische der Karl-Franzens-Universität (sraz Graz-
ijen-Köln 1997 der 1ıte des Dokumentationsbandes ist gegenüber dem rogramm umgestellt;
'eter Inhoffen/Kurt Remele/Ulrike Saringer Hg.) Demokratische Prozesse den Kirchen? Konzilien,
Synoden, Aate (Theologie 1m kulturellen Dialo Graz 1998 hier ist der 1te. gleich-
falls umgestellt; Bernhard Orner,  arıa E. Aigner/ EOTS Eichberger Hg.) Bischofsbestellung Mit-
wirkung der Ortskirche. Mit ıner kommentierten Biblio

le 1m kuilraphie ZU1 Ihema Demokratie der
Kirche VO  3 efier Inhoffen/Michael OLZ: (Theolo turellen Dialog Graz 1999 Der
UuC ist gegenüber dem Programm abgeän ert. Die Erstellung der Biblio raphie ıst dank der
Unterstützung des Jubiläumsfonds der ÖOsterreic!  ®  } Nationalb: möglic geworden.
„Die einzelnen Bischöfe besitzen ‚WäarTr nicht den Vorzug der Unfehlbarkeit; WEe) S1ie aber, der
Welt räumlich ennt, jedoch Wahrung des Gemeinschaftsbandes untereinander und muiıt dem
Nachfolger Petri, authentisc Glaubens- und Sittensachen lehren und eıne bestimmte Lehre
übereinstimmend als endgültig verpflichtend vortragen, verkünden S1e auf unfehlbare Weise
die Lehre (LG 15)
Rıchard Puza, Mitverantwortung der Kirch:  D StL 3Iö11190.

Inhoffen/Möglichkeiten innerkirchlicher Demokratisierung und Synodalisierung 393 

gemäßer gestaltet werden kann" (GS 
Art. 44: Die Hilfe, welche die Kirche von 
der heutigen Welt erfährt). Mit der 
Durchführung wurde eine Kommissi­
on betraut. Sie organisierte drei Sym­
posien, das erste Mitte November 1996 
unter dem Thema "Demokratie in der 
Kirche - Kirche in der Demokratie", 
das zweite gleichfalls Mitte November 
des folgenden Jahres zum Thema 
"Konzilien, Synoden, Räte - Demo­
kratische Prozesse in den Kirchen?" 
und das letzte wiederum im November 
1998 zur Frage "Bischofsfindung -
Bischofsprofil. Mitbestimmung der 
Ortskirehe?" 1 Das Vorhaben einer kom­
mentierenden und klassifizierenden 
Bibliographie ist als Ergänzung zu den 
drei aufeinander folgenden Symposien 
konzipiert worden. Grob gesagt, soll­
ten die drei Jahrzehnte nach dem Kon­
zil mit Schwerpunkt im deutschspra­
chigen Raum durchgemustert werden. 

2. Kirche und innerkirchliche 
"Demokratisierung" 

Bei der päpstlichen Unfehlbarkeit und 
beim Jurisdiktionsprimat lassen sich 
der Träger und die Materie unterschei­
den: Subjekt der Unfehlbarkeit und des 
Jurisdiktionsprimates ist der Papst als 
Amtsinhaber in seiner Person, nicht 

seine Berater und nicht seine Behörde; 
Objekt der Ausübung der Unfehlbar­
keit sind Glaubens- und Sittensachen, 
Objekt des Jurisdiktionsprimates sind 
sämtliche Angelegenheiten der Organi­
sation. Der einzelne Bischof ist zwar 
nicht im gleichen Sinne wie der Papst 
unfehlbar/ wohl aber ist er subsidiäres 
Subjekt (Träger) der kirchlichen Lehr­
befugnis, und nach Maßgabe des Kir­
chenrechts ist er Subjekt der Organisa­
tionsgewalt für seinen Amtssprengel. 
"Demokratisierung" kann hier logi­
scherweise nur im Umfeld und Vorfeld 
ansetzen, also bei der möglichst um­
fassenden Entscheidungsvorbereitung. 
Man kann statt von "Demokratisie­
rung" auch von "Mitverantwortung in 
der Kirche" sprechen: "Teilhabe aller 
Gläubigen an der Sendung der Kirche 
bedeutet nicht Demokratisierung der 
Kirche ... , wohl aber bedeutet es Mit­
verantwortung aller Christgläubigen, 
wobei es darum geht, diese Mitverant­
wortung auch entsprechend zu institu­
tionalisieren. Das 2. Vatikanum hat hier 
bereits entsprechende Möglichkeiten 
vorgesehen (Räte)."3 Zur Entschei­
dungsvorbereitung gehören Informati­
on und Kommunikation. Der Entschei­
dungsträger ist dafür verantwortlich, 
daß er die richtigen Informationen 
erhält und daß seine Mitarbeiter die 
Informationen in rechter Weise selek-

Maximilian Liebmann (Hg.): Kirche in der Demokratie - Demokratie in der Kirche (Theologie im 
kulturellen Dialog, hg. Theologische Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz Bd. 1). Graz­
Wien-Köln 1997: der Titel des Dokumentationsbandes ist gegenüber dem Programm umgestellt; 
Peter InhoffenlKurt Remele/Ulrike Saringer (Hg.): Demokratische Prozesse in den Kirchen? Konzilien, 
Synoden, Räte (Theologie im kulturellen Dialog Bd. 2). Graz 1998: hier ist der Titel gleich­
falls umgestellt; Bernhard KörnerlMaria E.AignerlGeorg Eichberger (Hg.): Bischofsbestellung - Mit­
wirkung der Ortskirche. Mit einer kommentierten Bibliographie zum Thema Demokratie in der 
Kirche von Peter InhoffenlMichael Hölzl (Theologie im kulturellen Dialog Bd. 3). Graz 1999. Der 
Buchtitel ist gegenüber dem Programm .\lbgeändert. Die Erstellung der Bibliographie ist dank der 
Unterstützung des Jubiläumsfonds der Osterreichischen Nationalbank möglich geworden. 
"Die einzelnen Bischöfe besitzen zwar nicht den Vorzug der Unfehlbarkeit; wenn sie aber, in der 
Welt räumlich getrennt, jedoch in Wahrung des Gemeinschaftsbandes untereinander und mit dem 
Nachfolger Petri, authentisch in Glaubens- und Sittensachen lehren und eine bestimmte Lehre 
übereinstimmend als endgültig verpflichtend vortragen, so verkünden sie auf unfehlbare Weise 
die Lehre Christi" (LG Art. 15). 
Richard Puza, Mitverantwortung in der Kirche. In: StL 7 Bd. 3, 1188-1192, 1190. 
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tieren und üundeln Dieser Vorgang grofße Mehrheit für die orlagen SC-
wird bei einem sozlalen Urganismus SUC wurde, orm der qua.  1zierten
w1e der IC objektiver, W© nicht und der infachen Mehrheit
LUr Experten hinter verschlossenen orm der Partizipation den Ent-
uren beraten, sondernW eiIne kon- scheidungen der Chlıchen mts-
tinuierliche Öffentlichkeit hergestellt rage kommt, hängt VO!  b der
wird. Sie tragt azu bei, da{fs Einse!l- aterie ab

auDens- und Sittensachen, aber auchtigkeiten einer rein behördeninternen
Informationsverarbeitung korrigiert Fragen der Urganisation sind, wI1ı1e be-
werden. Die Iransparenz der NtiscCNEN- reıts gesagt, Materie der chlichen
ungsvorbereitung ist für Gelingen Amtsgewalt. Aufgrund der ompe-
wichtig. „Der CIC raäumt den Gläubi- tenzkompetenz ist CS letztlich aCc.
gCcn das ec auf öffentliche Meinung des OCASten IC  en Amtes, hier
eın, damit wird Mitverantwortung verbindliche bgrenzungen vorzuneh-
der IC erst mög Von hier kann IMMeNn, aber das schliefßt eine rörterung
eine gerade Lini den diversen dessen nicht aus, Was ZUT Substanz
Organen synodaler Mitverantwortung kirchlicher Lehre und Z.U Unaufgeb-
SCZOSCH werden.“* Bisher ist die Ent- baren kirchlicher UOrganisationsgestalt
wicklung ach dem ONZ1. Großen gehört. Solche rörterungen sSind aCc
und Ganzen verlaufen: Auf en der theologischen Disziplinen. Auf-
Ebenen wurden Beratungskörper Meu eines gewandelten hermeneuti-
eingerichtet w1e die Bischofssynode, schen Bewulßfstseins kann notwendig
der Priesterrat, der Diözesanrat der werden, Aussagen der Schrift und dar-
Katholiken Pastoralrat), der Pfarr- auf fußende Dogmen und sittliche
gemeinderat, abgesehen VO'  a Zwi1- nwendungen NnNeu urchdenken
scheninstanzen den nationalen Bi- Es ist nıicht möglich, 1m vorhinein e1INne
schofskonferenzen Man kann das als vollständige Kasuistik für Samıll:
„Gremialisierung“” bezeichnen. „Heftig aren entwerftfen. Für
umstriıtten War ach dem onzıil die diözesane Gremien werden eher Be-
rage ach einer Demokratisierung der lange der praktischen Seelsorge anste-
Kırche selbst, die Diskussion ist INZWI1- hen. uch pastoralpolitischen An-
schen abgeflaut, die pra  S  e Erpro- gelegenheiten eiıner Diözese kann
bung verschiedener Rats- und era- beispielsweise bei Geldzuweisungen
tungsgremien unter Laienbeteiligung einen geben, bei dem Entschei-
geht unspektakulär weiıter.”> Hier gibt ungen Grundsatzfragen rühren.

eine Stufenleiter des Rechtes auf Es ist unverkennbar, daf die Bestre-
OFr VOTr einer Entscheidung, des ungen innerkirchlicher „Demokrati-
Rechtes auf Mitsprache Sinne VO  a sierung“” progressive Strömungen mıiıt

dem Ziel einfließen, KorrekturenBeratung und schlieflich die 1r-
kung durch Abstimmung Form der chlichen Grundsätzen bewirken,
instimmigkeit, Form der „Ein- die bislang unantastbar ZCWESCHN sind

Dadurch kann das berechtigte Anlie-mütigkeit”, also einer „moralischen“
instimmigkeit w1e bei vielen Konzils- gen einer innerkirchlichen „Demokra-
beschlüssen, bei denen eine möglichst tisierung“ den ugen vieler Mi{s-

n x  K Puza, Mitverantwortung 3I 1190.
Wolfgangan Demokratie, KSL? 398 -—422, 417
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tieren und bündeln. Dieser Vorgang 
wird bei einem sozialen Organismus 
wie der Kirche objektiver, wenn nicht 
nur Experten hinter verschlossenen 
Türen beraten, sondern wenn eine kon­
tinuierliche Öffentlichkeit hergestellt 
wird. Sie trägt dazu bei, daß Einsei­
tigkeiten einer rein behördeninternen 
Informationsverarbeitung korrigiert 
werden. Die Transparenz der Entschei­
dungsvorbereitung ist für ihr Gelingen 
wichtig. "Der eIe räumt den Gläubi­
gen das Recht auf öffentliche Meinung 
ein, damit wird Mitverantwortung in 
der Kirche erst möglich. Von hier kann 
eine gerade Linie zu den diversen 
Organen synodaler Mitverantwortung 
gezogen werden."4 Bisher ist die Ent­
wicklung nach dem Konzil im Großen 
und Ganzen so verlaufen: Auf allen 
Ebenen wurden Beratungskörper neu 
eingerichtet wie die Bischofssynode, 
der Priesterrat, der Diözesanrat der 
Katholiken (= Pastoralrat), der Pfarr­
gemeinderat, abgesehen von Zwi­
scheninstanzen in den nationalen Bi­
schofskonferenzen. Man kann das als 
"Gremialisierung" bezeichnen. "Heftig 
umstritten war nach dem Konzil die 
Frage nach einer Demokratisierung der 
Kirche selbst, die Diskussion ist inzwi­
schen abgeflaut, die praktische Erpro­
bung verschiedener Rats- und Bera­
tungsgremien unter Laienbeteiligung 
geht unspektakulär weiter." 5 Hier gibt 
es eine Stufenleiter des Rechtes auf 
Gehör vor einer Entscheidung, des 
Rechtes auf Mitsprache im Sinne von 
Beratung und schließlich die Mitwir­
kung durch Abstimmung in Form der 
Einstimmigkeit, in Form der "Ein­
mütigkeit", also einer "moralischen" 
Einstimmigkeit wie bei vielen Konzils­
beschlüssen, bei denen eine möglichst 

große Mehrheit für die Vorlagen ge­
sucht wurde, in Form der qualifizierten 
und der einfachen Mehrheit. Welche 
Form der Partizipation an den Ent­
scheidungen der kirchlichen Amts­
träger in Frage kommt, hängt von der 
Materie ab. 
Glaubens- und Sittensachen, aber auch 
Fragen der Organisation sind, wie be­
reits gesagt, Materie der kirchlichen 
Amtsgewalt. Aufgrund der Kompe­
tenzkompetenz ist es letztlich Sache 
des höchsten kirchlichen Amtes, hier 
verbindliche Abgrenzungen vorzuneh­
men, aber das schließt eine Erörterung 
dessen nicht aus, was zur Substanz 
kirchlicher Lehre und zum Unaufgeb­
baren kirchlicher Organisationsgestalt 
gehört. Solche Erörterungen sind Sache 
der theologischen Disziplinen. Auf­
grund eines gewandelten hermeneuti­
schen Bewußtseins kann es notwendig 
werden, Aussagen der Schrift und dar­
auf fußende Dogmen und sittliche 
Anwendungen neu zu durchdenken. 
Es ist nicht möglich, im vorhinein eine 
vollständige Kasuistik für sämtliche 
denkbaren Fälle zu entwerfen. Für 
diözesane Gremien werden eher Be­
lange der praktischen Seelsorge anste­
hen. Auch in pastoralpolitischen An­
gelegenheiten einer Diözese kann es 
beispielsweise bei Geldzuweisungen 
einen Punkt geben, bei dem Entschei­
dungen an Grundsatzfragen rühren. 
Es ist unverkennbar, daß in die Bestre­
bungen innerkirchlicher "Demokrati­
sierung" progressive Strömungen mit 
dem Ziel einfließen, Korrekturen an 
kirchlichen Grundsätzen zu bewirken, 
die bislang unantastbar gewesen sind. 
Dadurch kann das berechtigte Anlie­
gen einer innerkirchlichen "Demokra­
tisierung" in den Augen vieler in Miß-

Puza, Mitverantwortung (Arun. 3), 1190. 
Wolfgang MantI, Demokratie, In: KSL' 398-422, 417f. 
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geraten. SO Mag eım Verlangen rage der Eignung weithin implizit
beantwortet.nach Mitsprache der Bischofsbe-

stellung bei einigen der UunscC mi1t- der evangelischen IC ählt die
schwingen, auf diesem mehr ttelba- ynode den Bischof. Die Zusammen-
ren Wege eıne kirchliche Kurskorrektur setzung der ynode wird VO  3 der Basıs
einzuleiten. er ist die Bischofsbe- der Kirchengemeinden dadurch be-
stellung für den Apostolischen stiımmt, dafs S1e ertreter für die uper-

intendentialversammlung wählt, undeine besonders ensible Angelegenheit.
VO dieser aus werden die Mitglieder
der ynode bestellt” Für die Wahl des

Demokratische emente be der 1SCNOIS werden gee1gnete Kan-
iıdatiInnen nominıert. Für die katholi-Bischofsbestellung
sche IC legt sich nahe, eın Trts-

Das bekannteste eispiel einer Bi- kirchliches Wahlgremium vorzusehen.
Es sollte nicht LLIUTL Kleriker, sondernschofswahl ist jene des Ambrosius.

Hr wurde durch kklamation® des Vol- auch Lalen umfassen. Man kann
kes der Basilika gewählt, ach seliner nächst den Diözesanrat der Katholi-

zunächst getauft und vermutlich ken en Es 1e sich auch ad hoc
ı1 Dezember 23 (374?) Zu Bischof eın eineres Wahlgremium aus Vertre-
geweiht, nachdem er die Zustimmung tern des Priesterrates und der Laijen-
des Kaisers alentinian erhalten hat- SC bilden. Ebenso onnte INall das

Von einer ustimmung des Papstes Domkapitel UrcCc ertretier des rIie-
Damasus 6-—-3 erfährt Inan N1ıcC sterrates un: der Laienschaft erwel-
ahlen dieser Art sind heute nicht tern, weil das Domkapitel auf eiıne
mehr ohne welteres möglich, da die ange ESC UuUuruc  icken kann,
en (Diözesen) zumeıst auch We neuerdings auf iturgl-
orofß und er N1ıC. überschaubar sche Funktionen eschAra: worden
SiINnd. Da der Amtsträger ach kirchli- ist. ensogut könnte 1a eın Quorum
chem Amtsverständnis grundsätzlic. aus Mitgliedern der bischöflichen
unbefristet Eeste wird, trotz der seit Kurıie vorsehen, das sich aus Klerikern
dem Zweıten Vatikanis:  en ONZL1. gel- und Laien der kirchlichen ' erwal-
tenden Verpflichtung ZUT!T inreichung tung zusammensetzt und dem auf
eINeEeSs Rücktrittsgesuches mıiıt 75 Jahren, anderem Wege konstituierten
ıst eine Fehlbesetzung besonders nach- gremı1um
teilig, da eıne turnusmäßige Mög- Im achgang dem etzten der rel
lichkeit ZUrFC bwahl WI1e der Politik erwähnten Grazer ymposien hat sich
ıbt die ekane-Konferenz der Katholisch-

der TtiNOdOoxX1e geschieht die eologischen Fakultäten und och-
chulen Österreichs März 1999Bischofsnachfolge UrC. Kooptation:

die 1SCHOIfe einer Region wählen einen Wien muıit zwel „Modellen der Bi-
geeigneten andıdaten Da die schofsfindung” beschäftigt. Die beiden
andidaten gewöhnlic dem Öönchs- Modelle sSind VO  } eiıner Arbeitsgruppe
stand entstammen, ist dadurch die vorbereitet worden. Ausgehend VO:  }

Vgl TNS Dassmann, Ambrosius 2/ 362-—-386, 363
Ernst-Christian Gerhold, Synodale und emokratische Elemente und PraxIıs der Evangelischen
Kirche Österreich, Inhoffen/Remele/Sarınger Hg.) (siehe Anm. 1998, 1099—117, 110111
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kredit geraten. So mag beim Verlangen 
nach Mitsprache an der Bischofsbe­
stellung bei einigen der Wunsch mit­
schwingen, auf diesem mehr mittelba­
ren Wege eine kirchliche Kurskorrektur 
einzuleiten. Daher ist die Bischofsbe­
stellung für den Apostolischen Stuhl 
eine besonders sensible Angelegenheit. 

3. Demokratische Elemente bei der 
Bischofsbestellung 

Das bekannteste Beispiel einer Bi­
schofswahl ist jene des hl. Ambrosius. 
Er wurde durch Akklamation 6 des Vol­
kes in der Basilika gewählt, nach seiner 
Wahl zunächst getauft und vermutlich 
am 7. Dezember 373 (374?) zum Bischof 
geweiht, nachdem er die Zustimmung 
des Kaisers Valentinian I. erhalten hat­
te. Von einer Zustimmung des Papstes 
Damasus (366-384) erfährt man nichts. 
Wahlen dieser Art sind heute nicht 
mehr ohne weiteres möglich, da die 
Ortskirchen (Diözesen) zumeist zu 
groß und daher nicht überschaubar 
sind. Da der Amtsträger nach kirchli­
chem Amtsverständnis grundsätzlich 
unbefristet bestellt wird, trotz der seit 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil gel­
tenden Verpflichtung zur Einreichung 
eines Rücktrittsgesuches mit 75 Jahren, 
ist eine Fehlbesetzung besonders nach­
teilig, da es keine turnusmäßige Mög­
lichkeit zur Abwahl wie in der Politik 
gibt. 
In der Orthodoxie geschieht die 
Bischofsnachfolge durch Kooptation: 
die Bischöfe einer Region wählen einen 
geeigneten Kandidaten hinzu. Da die 
Kandidaten gewöhnlich dem Mönchs­
stand entstammen, ist dadurch die 

Frage der Eignung weithin implizit 
beantwortet. 
In der evangelischen Kirche wählt die 
Synode den Bischof. Die Zusammen­
setzung der Synode wird von der Basis 
der Kirchengemeinden dadurch be­
stimmt, daß sie Vertreter für die Super­
intendentialversammlung wählt, und 
von dieser aus werden die Mitglieder 
der Synode bestellF. Für die Wahl des 
Bischofs werden zuvor geeignete Kan­
didatInnen nominiert. Für die katholi­
sche Kirche legt es sich nahe, ein orts­
kirchliches Wahlgremium vorzusehen. 
Es sollte nicht nur Kleriker, sondern 
auch Laien umfassen. Man kann zu­
nächst an den Diözesanrat der Katholi­
ken denken. Es ließe sich auch ad hoc 
ein kleineres Wahlgremium aus Vertre­
tern des Priesterrates und der Laien­
schaft bilden. Ebenso könnte man das 
Domkapitel durch Vertreter des Prie­
sterrates und der Laienschaft erwei­
tern, weil das Domkapitel auf eine 
lange Geschichte zurückblicken kann, 
auch wenn es neuerdings auf liturgi­
sche Funktionen beschränkt worden 
ist. Ebensogut könnte man ein Quorum 
aus Mitgliedern der bischöflichen 
Kurie vorsehen, das sich aus Klerikern 
und Laien in der kirchlichen Verwal­
tung zusammensetzt und zu dem auf 
anderem Wege konstituierten Wahl­
gremium hinzutritt. 
Im Nachgang zu dem letzten der drei 
erwähnten Grazer Symposien hat sich 
die Dekane-Konferenz der Katholisch­
Theologischen Fakultäten und Hoch­
schulen Österreichs am 25. März 1999 
in Wien mit zwei "Modellen der Bi­
schofsfindung" beschäftigt. Die beiden 
Modelle sind von einer Arbeitsgruppe 
vorbereitet worden. Ausgehend von 

VgL Ernst Dassmann, Ambrosius. In: TRE Bd. 2,362-386,363 Z. 46. 
Ernst-Chri~tian Gerhold, Synodale und demokratische Elemente und Praxis in der Evangelischen 
Kirche in Osterreich, in: Inhoffen/Remele/Saringer (Hg.) (siehe Anm. 3): 1998, 1099-117, 110-111. 
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Can des CIC 1983, gemä dem keiner welıteren estätigung mehr
der aps die 1SCNOTfe frei ernenn der bedarf, ährend das andere
die Gewählten estätigt, wird EC- den Wahlkörper Trel andidaten g..
schlagen, da{s eın ortskirchliches, aus heim benennen und den aps einen
Klerikern und Laien gemis  es Gre- VO:  e ihnen bestätigen läßt, VOrTZUgS-
mMıum ntweder re1 Kandidaten welse den Erstgereihten.
wählt, VO  } denen der aps einen be- Die vorhergehende Kandidate
stätigt, der eiınNne größere VO:  3 dung UrcCc. das ortskirchliche Wahl-
andidaten dem Apostolischen gremium müßdlßte auch 1mM Interesse der
Z.UTI Prüfung ihrer Eignung vorschlägt, andidaten völlig geheim bleiben,
aus denen dann dieses Gremium einen damit eiIne Rufschädigung bei inwän-
der VO  - Rom approbierten Kandidaten den Befähigung d/oder pPCI-
auswählt. Önliche Integrität vermieden WIT'!
Die größere Schwierigkeit als die Der Gegenvorschlag des Trucker
Schaffung e1iınes passenden ahlkör- Dekans hegt Zweifel daran, ob bei
PeIS und die estlegung eines Wahl- einem größeren Gremium die Geheim-
modus liegt der indung geeigneter tatsächlich gew.  eistet Wel-

andidaten, und die noch größere den onne Es ist eiıne angenehme
der Wahrung der ingriffsrechte des Aufgabe, einem Vier- der Sechs-
Apostolischen Stuhles Sobald mOg- Augen-Gespräch einem ungeeigneten,
1C Kandidaten VO Apostolischen aber Von sich selbst überzeugten

Kandidaten seine andıdatur Z.UT Um:-ausgeschlossen werden und 1es
[l die ÖOffentlichkeit dringt, können gehung eınes Ööffentlichen klats aus-
einlichkeiten entstehen, WEe Ge- zureden. Vielleicht könnte der Aposto-
rüchte einen olchen Vorbehalt KRoms SC. us Verein muıt dem
auf die persönliche Integrität des Be- altesten itglie der Bischofskonfe-
eiflenden zurückführen. Solche Pein- TE diese Aufgabe 1mM Bedarftfsfalle auf
eıten werden bei dem uDlıchen sich nehmen.
geheimen Informativ- und Definitiv- Be1l all diesen Vorschlägen ist eden-
prozeß praktisch weitgehen Vel- ken, da{fs eine nachträgliche üuück-
mieden. nahme einmal eingeräumter 1r-
Der VO:  5 den österreichischen Dekanen kungsrechte schwer möglich seın
übermiuüttelte orschlag VO Maı dürfte Dennoch ist wünschen, da{fs

versucht das adurch eine breite Reflexion und Diskussion
gehen, da(s das eine zehn bis ber Fragen einer innerkirc.  chen De-
fünfzehn VO Wahlgremium geheim mokratisierung und Synodalisierung
vorzuschlagende andidaten vorsieht, Gang kommt. Das Projekt der (sra-
unter denen Rom die geeigneten Kan- ZeT Theologischen Fakultät mıt den
didaten benennt und denen das rel ymposien versteht sich als An-
ortskirchliche ahlgremium dann den stoß und Beitrag Z.U einer olchen
endgültigen Kandidatenesder ser1ösen Erörterung.

KathPress Nr. VO! 1999, „Theologie-Dekane legen Modelle der Bischofsfindung‘
VOTILI. Mitbestimmung der Teilkirchen soll stärker akzentuiert werden itwirkung ınes a  S
Klerikern und Laien bestehenden ortskirchlichen Gremiums muıt dem Kirchenrecht ‚vereinbar‘.”
Vgl auch KathPress Nr. 133 VO] 14./ 1999, r  eDer: Modus der Bischofsbestellung
verbessern“.
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Can. 377 §1 des CIC 1983, gemäß dem 
der Papst die Bischöfe frei ernennt oder 
die Gewählten bestätigt, wird vorge­
schlagen, daß ein ortskirchliches, aus 
Klerikern und Laien gemischtes Gre­
mium entweder drei Kandidaten 
wählt, von denen der Papst einen be­
stätigt, oder eine größere Zahl von 
Kandidaten dem Apostolischen Stuhl 
zur Prüfung ihrer Eignung vorschlägt, 
aus denen dann dieses Gremium einen 
der von Rom approbierten Kandidaten 
auswählt. 
Die größere Schwierigkeit als die 
Schaffung eines passenden Wahlkör­
pers und die Festlegung eines Wahl­
modus liegt in der Findung geeigneter 
Kandidaten, und die noch größere in 
der Wahrung der Eingriffsrechte des 
Apostolischen Stuhles. Sobald mög­
liche Kandidaten vom Apostolischen 
Stuhl ausgeschlossen werden und dies 
an die Öffentlichkeit dringt, können 
Peinlichkeiten entstehen, wenn Ge­
rüchte einen solchen Vorbehalt Roms 
auf die persönliche Integrität des Be­
treffenden zurückführen. Solche Pein­
lichkeiten werden bei dem üblichen 
geheimen Informativ- und Definitiv­
prozeß praktisch weitgehend ver­
mieden. 
Der von den österreichischen Dekanen 
übermittelte Vorschlag vom 3. Mai 
19998 versucht das dadurch zu um­
gehen, daß das eine Modell zehn bis 
fünfzehn vom Wahlgremium geheim 
vorzuschlagende Kandidaten vorsieht, 
unter denen Rom die geeigneten Kan­
didaten benennt und aus denen das 
ortskirchliche Wahlgremium dann den 
endgültigen Kandidaten bestimmt, der 

keiner weiteren Bestätigung mehr 
bedarf, während das andere Modell 
den Wahlkörper drei Kandidaten ge­
heim benennen und den Papst einen 
von ihnen bestätigen läßt, vorzugs­
weise den Erstgereihten. 
Die vorhergehende Kandidatenfin­
dung durch das ortskirchliche Wahl­
gremium müßte auch im Interesse der 
Kandidaten völlig geheim bleiben, 
damit eine Rufschädigung bei Einwän­
den gegen Befähigung und/oder per­
sönliche Integrität vermieden wird. 
Der Gegenvorschlag des Innsbrucker 
Dekans hegt Zweifel daran, ob bei 
einem größeren Gremium die Geheim­
haltung tatsächlich gewährleistet wer­
den könne. Es ist keine angenehme 
Aufgabe, in einem Vier- oder Sechs­
Augen-Gespräch einem ungeeigneten, 
aber von sich selbst überzeugten 
Kandidaten seine Kandidatur zur Um­
gehung eines öffentlichen Eklats aus­
zureden. Vielleicht könnte der Aposto­
lische Nuntius im Verein mit dem 
ältesten Mitglied der Bischofskonfe­
renz diese Aufgabe im Bedarfsfalle auf 
sich nehmen. 
Bei all diesen Vorschlägen ist zu beden­
ken, daß eine nachträgliche Rück­
nahme einmal eingeräumter Mitwir­
kungsrechte nur schwer möglich sein 
dürfte. Dennoch ist zu wünschen, daß 
eine breite Reflexion und Diskussion 
über Fragen einer innerkirchlichen De­
mokratisierung und Synodalisierung 
in Gang kommt. Das Projekt der Gra­
zer Theologischen Fakultät mit den 
drei Symposien versteht sich als An­
stoß und Beitrag zu einer solchen 
seriösen Erörterung. 

KathPress Nr. 123 vom 2. Juni 1999, S. 3: "Theologie-Dekane legen ,Modelle der Bischofsfindung' 
vor. Mitbestimmung der Teilkirchen soll stärker akzentuiert werden - Mitwirkung eines aus 
Klerikern und Laien bestehenden ortskirchlichen Gremiums mit dem Kirchenrecht ,vereinbar'." 
Vgl. auch KathPress Nr. 133 vom 14./15. Juni 1999, S. 7: "Weber: Modus der Bischofsbestellung 
verbessern" . 


